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 Ausschuss für Jugend, Schulen und 

Kindertagesstätten 

- nicht öffentlich am 17.03.2016  

 Ortschaftsrat Kau 

- öffentlich am 11.04.2016  

 Verwaltungsausschuss 

- nicht öffentlich am 14.04.2016  

 Gemeinderat 

- öffentlich am 27.04.2016  

  

 Sitzungsvorlage 093/2016/1 

Familie, Bildung und Betreuung 

Wehr, Carina 

 

 

 

Mittagessen für Grundschüler in Kau 

- Antrag des Schulfördervereins Tintenklecks e.V. auf Bezuschussung 

 

 

 

Der Ortschaftsrat Kau sowie der Verwaltungsausschuss hat bei 8 Ja-Stimmen einen 

einstimmigen Empfehlungsbeschluss gefasst.  

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 

1. Eine Bezuschussung des Mittagessens durch die Stadt Tettnang wird analog 

den Bedingungen der Regelungen in den Kindergärten vorgenommen. 

 

2. Eine Bezuschussung wird als Anschubfinanzierung für die Schuljahre 2016/2017 

und 2017/2018 ab 5 Essen/Tag, danach erst ab einer Anzahl von 10 Essen/Tag 

vorgenommen. 
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1. Finanzierung 

 

Finanzielle Auswirkungen:         Ja              Nein 

 

Ausgaben: 

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR 

Produkt, Sachkonto, Auftrag; ggfs. mehrere Betrag eingeben EUR 

Benötigte Mittel insgesamt: Betrag eingeben EUR 

Benötigte Mittel über dem Planansatz 

(Über-/außerplanmäßige Ausgaben): 
Betrag eingeben EUR 

Folgekosten: max. 5.776 bzw. 6.384 EUR 

Einnahmen: 

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR 

Produkt, Sachkonto, Auftrag; ggfs. mehrere Betrag eingeben EUR 

Tatsächliche Einnahmen: Betrag eingeben EUR 

  

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben: 

Mehrausgaben gegenüber Planansatz 2016:   EUR 

 

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO lie-

gen vor: 

 

 Ja                             Nein 

 

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben 

 

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim 

 

 VA/TA (10.000 EUR bis 25.000 EUR) 

 GR (über 25.000 EUR) 
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2. Sachlage 

 

Im Dezember 2015 kam die Vorstandschaft des Tintenklecks Kau mit der Bitte um 

Zuschussbeteiligung am Mittagessen für die Grundschüler auf die Verwaltung zu. 

Das Mittagessensangebot gibt es bisher dienstags und donnerstags. Laut einer 

Bedarfsabfrage besteht Nachfrage an allen Schultagen. 

Der Schulförderverein Tintenklecks e.V. bietet eigenständig die Betreuung im 

Rahmen der Verlässlichen Grundschule, sowie im Rahmen der Flexiblen Nachmit-

tagsbetreuung an. Hierfür bekommt er Landeszuschüsse in Höhe von 8.587,50 € 

(Verlässliche Grundschule) bzw. 1.100 € (Flexible Nachmittagsbetreuung) pro Jahr. 

Darüber hinaus finanziert er sich durch Mitgliedsbeiträge, Elternbeiträge und 

Spenden. Von der Stadt Tettnang erhält er lediglich 750 €/Jahr im Rahmen der 

Vereinsförderung. 

Die Grundschule Kau, ist die einzige Grundschule in Tettnang, an der die Betreu-

ung noch durch einen Schulförderverein getragen wird. An den weiteren Grund-

schulen in Tettnang ist die Stadt dafür zuständig. Laut Haushaltsplan 2015 wendet 

die Stadt Tettnang für die Betreuung der Grundschulkinder außerhalb der Unter-

richtszeit insgesamt 137.004 €/Jahr (Hort und VGS Schillerschule: 118.691 €, VGS 

Hiltensweiler: 5.435 €, VGS Obereisenbach: 8.678 €, VGS und Mittagsbetreuung 

Manzenbergschule: 4.200 €) auf. 

Das Thema wurde bereits im Ausschuss für Jugend, Schulen und Kindertagesstät-

ten am 28.01.2016 behandelt. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Vergleich 

der VGS-Betreuung an den Tettnanger Schulen auszuarbeiten. Hier kommen nur 

die Schulen Obereisenbach und Hiltensweiler (jetzt Laimnau) in Frage, da die Kos-

ten der Schillerschule (im Zusammenhang mit Hort) und der Manzenbergschule 

(Ganztagesschule) nicht vergleichbar sind. Laut Haushaltsplan 2015 liegt das Defi-

zit bei der Grundschule Obereisenbach bei jährlich 8.678,00 €, bei der Grundschu-

le Hiltensweiler bei jährlich 5.435,00 €.  

Da die Vergleichbarkeit zwischen der Bezuschussung der Verlässlichen Grundschu-

le und der Mittagsbetreuung nicht gegeben ist, schlägt die Verwaltung vor, eine 

Bezuschussung analog der Regelung für die Hauswirtschaftskräfte in den Kinder-

gärten zu beschließen. Hier gilt folgende Regelung: 

Bis 10 Essen:  1,5 Stunden 

Bis 15 Essen:  2,0 Stunden 

Ab 15 Essen: 2,5 Stunden 

Ab 21 Essen: 3,0 Stunden (sofern im Zweischichtbetrieb gegessen wird) 

Derzeit gibt der Tintenklecks am Dienstag und am Donnerstag Mittagessen aus. 

Laut Umfrage des Vereins vom Oktober 2015 besteht folgender Bedarf: 

Montag:  7 Essen 1,5 Stunden 

Dienstag: 27 Essen 2,5 bzw. 3 Stunden (abhängig vom Schichtbetrieb) 

Mittwoch: 5 Essen 1,5 Stunden 

Donnerstag: 22 Essen 2,5 bzw. 3 Stunden (abhängig vom Schichtbetrieb) 

Freitag: 5 Essen 1,5 Stunden 

Dies würde bedeuten, dass bei Arbeitgeberkosten von 16 €/Stunde für die Haus-
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wirtschaftskräfte und 38 Schulwochen folgender Zuschussbetrag pro Jahr zustande 

kommen würde: 

Montag:  912 € 

Dienstag:  1.520 € bzw. 1.824 € 

Mittwoch:  912 € 

Donnerstag:  1.520 € bzw. 1.824 € 

Freitag:  912 € 

Gesamt:   5.776 € bzw. 6.384 € 

Bei den Kindergärten findet ein Essensangebot ab 5 angemeldeten Kindern statt. 

Es wäre z. B. auch denkbar, hier die Mindestessenszahl auf 10 Essen zu erhöhen. 

Im AJSK am 17.03.2016 wurde dieser Regelung analog der Regelung in den Kin-

dergärten zugestimmt. Die Bezuschussung soll nur dann greifen, wenn mindestens 

10 Kinder am Essen teilnehmen. 

Die Vorstandschaft des Tintenklecks e.V. bittet um eine auf ein Jahr beschränkte 

Regelung zur „Anschubfinanzierung“. Das bedeutet, dass die Grenze von 10 Kin-

dern/Tag für ein Jahr auf 5 Kinder/Tag heruntergesetzt wird, bis sich das Angebot 

etabliert hat. Laut Aussage des Fördervereins haben sich für das nächste Schuljahr 

bereits einige Eltern gegen die Grundschule Kau entschieden, da hier kein tägli-

ches Mittagessen angeboten wird. 
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